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Anlage: Olten SO-2 

Teilnetz: Segelflugfeld  

 

A U S G A N G S L A G E  

 

 

Generelle Informationen und technische Daten:  
 

Verweis:  

Teilnetz Flugfelder III - B4 

Grundlagendokumente: 

- Betriebsbewilligung vom 
06.06.2003 

- Betriebsreglement vom 
10.06.2003 

- Hindernisbegrenzungs-
flächen-Kataster vom 
11.09.2013  

- Koordinationsprotokoll 
vom April 2003 

 

- Standortkanton: 

- Perimetergemeinde: 

- Gemeinden mit  
Hindernisbegrenzung: 
 
 
 

- Gemeinden mit  
Lärmbelastung: 

Solothurn 

Olten 

 
Aarburg, Hägendorf, Hauenstein-Ifenthal, 
Kappel (SO), Olten, Rickenbach (SO), 
Starrkirch-Wil, Trimbach, Wangen bei  
Olten 

 
– 

- Verkehrsleistung: 

 

nur Segelflug (Motorflug ca. 20 Bewe-
gungen/Jahr) 

 

Zweck der Anlage, Funktion im Netz:  

Flugplatz seit 1919 im Betrieb, seit 1978 nur noch Segelflug zuge-
lassen (Windenstarts). 

Stand der Koordination:  

Funktion und Entwicklung des Flugplatzes sind mit dem kantonalen 
Richtplan abgestimmt. Infrastruktur, Perimeter und Betrieb des 
Flugplatzes sind in den wesentlichen Zügen mit den umgebenden 
Nutzungs- und Schutzansprüchen abgestimmt (vgl. Koordinations-
protokoll). 

Die auf dem Areal Olten SüdWest projektierte Stadterweiterung 
machte die Verschiebung der Piste um 205 m in der Achse gegen 
Westen erforderlich. Diese Pistenverschiebung wurde am 10. Juni 
2003 genehmigt und ist in der Zwischenzeit realisiert worden. Der 
Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster (HBK) ist entsprechend an-
gepasst worden. Im Flugbetrieb sind im Weiteren keine Änderun-
gen vorgesehen. 
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F E S T L E G U N G E N     

 F Z V 

Zweckbestimmung: 
Der Flugplatz Olten ist ein privates Flugfeld. Es dient dem Segelflug-
sport, einschliesslich Schulung. 

 
•   

Rahmenbedingungen zum Betrieb: 
Der Betrieb wird im bisherigen Rahmen weitergeführt. Er bleibt auf 
den Segelflug beschränkt. 

 
• 

  

Flugplatzperimeter:  
Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den Flugplatzanlagen be-
anspruchte Areal (vgl. Anlagekarte). 

 
•   

Hindernisbegrenzung:  
Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung zeigt, wo Flugbetrieb und Bo-
dennutzung bezüglich der Höhenbeschränkung aufeinander abzu-
stimmen sind (vgl. Anlagekarte). 

 
•   

Natur- und Landschaftsschutz:  
Luftfahrtseitig nicht genutzte Flächen auf dem Flugplatz sollen unter 
Vorbehalt der Anforderungen der Luftfahrt (Sicherheitsvorschriften, 
Ausbauerfordernisse) ökologisch aufgewertet werden. 

 
• 

 

  

In Absprache mit der Gemeinde und den zuständigen Fachstellen 
von Bund und Kanton prüft die Flugplatzhalterin die Möglichkeiten 
dazu. 

 

• 

 
  

E R L Ä U T E R U N G E N  

Flugplatzperimeter, Infrastruktur: 

Der Flugplatzperimeter berücksichtigt die am 10. Juni 2003 genehmigte 
Verschiebung der Piste. Weiter sind darin die Flugplatzgebäude und die Ab-
stellflächen für die Segelflugzeuge enthalten. 

Lärmbelastung: 

Der Motorflug beschränkt sich auf wenige Bewegungen pro Jahr. Eine In-
tensivierung ist nicht vorgesehen. Die Festlegung einer Lärmbelastungs-
kurve im SIL bzw. die Erstellung eines Lärmbelastungskatasters ist nicht er-
forderlich. 

Hindernisbegrenzung: 

Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung berücksichtigt die am 10. Juni 2003 
genehmigte Verschiebung der Piste. Es entspricht der Umgrenzung der Hin-
dernisfreihalteflächen im geltenden Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster 
(HBK) von 2013. In der Karte sind die Umrisse der An- und Abflugflächen 
sowie der Horizontalebene dargestellt. Kanton und Gemeinden tragen dem 
HBK bei der Richt- und Nutzungsplanung Rechnung. 

Natur- und Landschaftsschutz, Umwelt: 

Bei der ökologischen Aufwertung ist zwischen projektbezogenen Ersatz-
massnahmen und projektunabhängigen Ausgleichsmassnahmen im Sinne 
des Landschaftskonzepts Schweiz (Massnahme 6.03) zu unterscheiden. 

Um bei der Verschiebung der Piste die Hindernisfreiheit am westlichen Pis-
tenende zu gewährleisten, mussten die hochstämmigen Bäume in der Ufer-
bestockung am Gheidbach entfernt werden. Als Ersatzmassnahme ist eine 
Aufwertung der Uferbestockung auf einer Strecke von 120 m als Nieder-
hecke realisiert worden. Die Pflege ist in einer Vereinbarung zwischen der 
Flugplatzhalterin und den Gemeinden geregelt. 
 

Z U S T Ä N D I G E  S T E L L E  

Zuständiges Bundesamt: 
Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(BAZL), 3003 Bern 

Flugplatzhalterin: 
Segelfluggruppe Olten 
Postfach, 4601 Olten 
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Die Realisierung ökologischer Ausgleichsmassnahmen auf dem Flugplatz 
soll den naturräumlichen, landwirtschaftlichen und betrieblichen Möglich-
keiten Rechnung tragen. Als Richtwert ist von 12 % der Fläche des Flug-
platzperimeters auszugehen. Die Ausgleichsflächen sollen primär innerhalb 
des Perimeters realisiert werden. Wo zweckmässig, können in Absprache 
mit den landwirtschaftlichen Bewirtschaftern auch Flächen ausserhalb des 
Perimeters in Betracht gezogen werden. 

Die Ausgleichsmassnahmen sollen in erster Linie auf freiwilliger Basis reali-
siert werden, können im Rahmen eines Plangenehmigungsverfahrens aber 
auch verbindlich verlangt werden. Die Flugplatzhalterin zeigt in einem Kon-
zept auf, in welcher Form und mit welchen Mitteln sie den ökologischen 
Ausgleich realisieren will. Als Arbeitshilfe haben die Fachstellen des Bundes 
Empfehlungen zur ökologischen Aufwertung auf Flugplätzen mit Beispielen 
aus der Praxis erarbeitet (BAZL/BUWAL 2004). 

Angaben zu den auf der Karte mit Nummern markierten, von den Festle-
gungen betroffenen Schutzgebieten: 

BLN: 1016 Aarewaage Aarburg 

Die Piste liegt in der Grundwasserschutzzone S2. Die Flugplatznutzung ist 
mit dem Grundwasserschutz abgestimmt. 
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 Begriffserklärungen zum Objektblatt 

 

Perimetergemeinden 
 

Gemeinden, auf deren Gebiet der im SIL festgelegte Flugplatzperimeter 
verläuft. Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den Flugplatzanla-
gen beanspruchte Areal. 

 

Gemeinden mit 
Hindernisbegrenzung 
 

Gemeinden, deren Gebiet von dem im SIL festgelegten Gebiet mit 
Hindernisbegrenzung betroffen ist. Das Gebiet mit Hindernisbegren-
zung entspricht bei konzessionierten Flugplätzen der äusseren Umgren-
zung der Hindernisbegrenzungsflächen gemäss Sicherheitszonenplan 
nach Art. 42 des Luftfahrtgesetzes (LFG, SR 748.0); bei Flugfeldern der 
äusseren Umgrenzung der Hindernisbegrenzungsflächen gemäss 
Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster nach Art. 62 der Verordnung 
über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL, SR 748.131.1). 

 

Gemeinden mit 
Lärmbelastung 
 

Gemeinden, deren Gebiet von dem im SIL festgelegten Gebiet mit 
Lärmbelastung betroffen ist. Massgebend ist der Planungswert der 
Empfindlichkeitsstufe II gemäss Anhang 5 der Lärmschutzverordnung 
(LSV, SR 814.41). 

 

Verkehrsleistung 
- Ø 4 Jahre 
 

durchschnittliche Zahl der jährlichen Motorflugbewegungen der letzten 
vier Jahre. 

- max. 10 Jahre 
 

grösste Zahl der jährlichen Motorflugbewegungen in den letzten zehn 
Jahren (mit Betriebsjahr). 

- Datenbasis LBK 
 

Zahl der jährlichen Flugbewegungen mit Angabe des Referenzjahres, 
auf deren Basis der geltende Lärmbelastungskataster (LBK) berechnet 
wurde. 

- Potential SIL 
 

Zahl der jährlichen Flugbewegungen, die im Koordinationsprozess als 
Richtwert für die künftige Entwicklung vereinbart wurde. Sie dient als 
Basis für die Berechnung der Lärmbelastungskurve. 

 

Festlegungen 
 

 Festsetzungen F 

 Zwischenergebnisse Z 

 Vororientierungen V 
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Festsetzungen 

F 
 

 Festsetzungen zeigen, wie raumwirksame Tätigkeiten aufeinander ab-
gestimmt sind. Eine Abstimmungsanweisung kann als Festsetzung be-
zeichnet werden, wenn 

 eine hinreichende  Zusammenarbeit stattgefunden hat und 

 die materiellen Anforderungen an die Koordination erfüllt sind 
(Grobabstimmung). 

Gemäss Artikel 15 der Raumplanungsverordnung (RPV) darf ein kon-
kretes Vorhaben erst festgesetzt werden, wenn ein Bedarf dafür be-
steht, eine Prüfung von Alternativstandorten stattgefunden hat, das 
Vorhaben auf den betreffenden Standort angewiesen ist, sich die we-
sentlichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt auf Grund der vorhan-
denen Grundlagen grob beurteilen lassen und wenn die Vereinbarkeit 
mit der massgeblichen Gesetzgebung voraussichtlich gegeben ist. 

Festsetzungen binden die Behörden in der Sache und im Verfahren; sie 
legen den räumlichen, zeitlichen und organisatorischen Rahmen fest, 
innerhalb welchem sich die Behörden bei der Erfüllung ihrer raumwirk-
samen Aufgaben zu bewegen haben. 

 

Zwischenergebnisse  

Z 

 

Zwischenergebnisse zeigen, welche raumwirksamen Tätigkeiten noch 
nicht in allen Teilen aufeinander abgestimmt sind. Eine Abstimmungs-
anweisung kann als Zwischenergebnis bezeichnet werden, wenn  

 die Zusammenarbeit eingeleitet ist und 

 noch nicht abschliessend beurteilt werden kann, ob die materiellen 
Anforderungen an die Koordination erfüllt sind. 

Zwischenergebnisse binden die Behörden im Verfahren und – soweit 
bereinigt – in der Sache; sie verpflichten die Behörden zur gegensei-
tigen Information, wenn sich die Umstände erheblich ändern. 

Prüfungsaufträge sind per Definition als Zwischenergebnis festgelegt. 

Vororientierungen 

V  

Vororientierungen zeigen raumwirksame Tätigkeiten, welche erheb-
liche Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben können, die 
sich aber noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass 
umschreiben lassen. Eine Abstimmungsanweisung kann als Vororien-
tierung bezeichnet werden, wenn 

 die vorgesehene raumwirksame Tätigkeit noch zu wenig bestimmt 
ist, um den überörtlichen Koordinationsbedarf zu ermitteln und 

 die Zusammenarbeit noch nicht eingeleitet ist. 

Vororientierungen binden die Behörden in der Regel im Verfahren; sie 
verpflichten die Behörden zur gegenseitigen Information, wenn sich die 
Umstände erheblich ändern. 
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